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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Ziero/14/9080)

Neubau einer PKW Garage 
hier: Abweichungsantrag

Beschlüsse:
07.01.2015 Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Die Bauausschussmitglieder haben keine Anlagen zu der Beschlussvorlage mitversandt 
bekommen. Sie können nicht über die Beschlussvorlage abstimmen. Frau Pettkus hat im 
Sitzungsordner Anlagen bzgl. der Beschlussvorlage. Die Ausschussmitglieder einigen sich 
anhand der vorgestellten Anlage über den Beschlussvorschlag abzustimmen.

Die Bauausschussmitglieder halten an ihrer Ursprungsmeinung fest, dass die Garage 
widerrechtlich erbaut worden ist und den B-Plan-Vorgaben widerspricht. Es wird explizit 
darauf hingewiesen, im Falle, dass der Landkreis NWM das Einvernehmen der Gemeinde 
ersetzt/herstellt, will die Gemeinde von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und ins 
Widerspruchsverfahren gehen. Die Verwaltung wird aufgefordert, den Sachverhalt 
kontinuierlich beim Landkreis zu hinterfragen und die Gemeinde zu informieren, inwieweit 
der Landkreis positiv oder negativ beschieden hat. 

Herr Langer verliest den Beschlussvorschlag. 

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Zierow empfiehlt folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, den Bauantrag Grundstück 
Strandhaferweg 11 abzulehnen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 5
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

21.01.2015 Gemeindevertretung Zierow

 
 


